
3Praxis und Recht

Neben den Polikliniken und jet-
zigen MVZ gab es in der Bundes-
republik schon lange ärztliche
Modelle der fachübergreifenden
Zusammenarbeit: die Praxisnet-
ze. Die Voraussetzungen von MVZ
gehen jedoch weiter: Sie müssen
unter ärztlicher Leitung stehen,
vom Zulassungsausschuss ge-
nehmigt sein und können fast
alle Rechtsformen des privaten
Rechts annehmen. Die gesetzliche
Grundlage dafür ist durch eine
Änderung des §95 SGB V in 2004
geschaffen worden, die Größe ist
nicht vorgeschrieben. 

Vorteile der MVZ
Praktische Vorteile für Mitarbei-
ter und Patienten sind z.B.: 
■ Bündelung medizinischer Kom-

petenz und kurze Wege
■ Keine Doppeluntersuchungen
■ Zentrale Verwaltung und Orga-

nisation (Einkauf)
■ Gemeinschaftliche Nutzung von

Medizintechnik
■ Kooperation mit Dienstleistern
■ Ausweitung des Sprechstun-

denangebots und Notdienstes
■ Reduzierung des unternehme-

rischen Risikos für Ärzte

Auswirkungen auf das Hono-
rar – von RA Dr. R. Steinbrück 
Eine Kooperation von unter-
schiedlichen Arztgruppen in ei-
nem MVZ kann künftig deutli-
che finanzielle Vorteile bringen.
Durch den neuen EBM und die
Regelleistungsvolumina, die spä-
testens zum 1.1.2006 umgesetzt
werden müssen, können sich
zudem erhebliche Honorarvor-
teile ergeben. Letztendlich ist das

MVZ auch die vom Gesetzgeber
gewollte Kooperationsform. Vor-
teile kann es durch die Regel-
leistungsvolumina (RLV) geben,
das sind die arztgruppenspezi-
fischen Grenzwerte, die nach
einem festen Punktwert erbrach-
te ärztliche Leistungen vergüten:
Nach dem Beschluss des Bewer-
tungsausschusses gibt es vom
1.4.bis zum 31.12.2005 eine
Übergangsphase, in der entwe-
der die Honorarverteilungsmaß-
stäbe weiter gelten oder modifi-
zierte RLV, die die KVen mit den
jeweiligen regionalen Kranken-
kassen vereinbaren. 
Nach dem EBM 2000plus er-
halten MVZ pro Arztgruppe oder
Schwerpunkt einen Aufschlag auf
den Ordinationskomplex von 15
Punkten, mind. 60 und max. 105
(1. Kapitel, 5.1). Die Höhe des
Ordinationskomplexes wird als
arithmetischer Mittelwert der
Punktzahlen der Ordinationskom-
plexe der Fachgebiete in dem MVZ
ermittelt. Dies allein macht aber
noch keine deutliche Honorar-
steigerung aus, da bei MVZ nur
eine Ordinationsgebühr pro Pa-
tient und Behandlungsfall anfällt.

Keine Wertung der individuel-
len Leistung
Mit den RLV wird der Arzt nicht
mehr an seiner individuellen 
Leistung gemessen, sondern sei-
ner Arztgruppe werden ein kalku-
latorischer Leistungsbedarf, eine
standardisierte Leistungsmenge
zugeordnet. Im Honorarvertei-
lungsvertrag werden dafür Arzt-
gruppentöpfe gebildet. Für Leis-
tungsarten, die nicht den RLV

unterliegen (z.B. ambulante Ope-
rationen, Notfalldienst, Dialyse,
diagnostische Radiologie etc.)
kann man Arztgruppenuntertöp-
fe bilden. Die Vergütung hierfür
stammt aus den Arztgruppentöp-
fen, die dem RLV unterliegen –
die MVZ profitieren somit davon.

Berechnung des Regelleis-
tungsvolumens
Das RLV ergibt sich für die ver-
schiedenen Arztgruppen, indem
man ihre Fallpunkt-
zahl mit der Fallzahl
des jeweiligen MVZ 
im aktuellen Abrech-
nungsquartal multipli-
ziert. Die Fallpunkt-
zahl berechnet die KV
zuvor arztgruppenbe-
zogen und regional
nach einer bestimm-
ten Formel. MVZ und
fachübergreifende Ge-
meinschaftspraxen er-
halten einen Aufschlag auf die
Fallpunktzahl von 30 Punkten
pro Arztgruppe oder Schwer-
punkt, mindestens jedoch 130
und höchstens 220 Punkte. Im
Gegensatz dazu erhalten Arzt-
gruppen oder schwerpunktglei-
che Gemeinschaftspraxen sowie
Praxen mit angestellten Ärzten
(ohne Leistungsbeschränkung)
maximal einen Aufschlag auf die
Fallpunktzahl von 130 Punkten,
Ärzte in Einzel- und Gemein-
schaftspraxen erhalten keine Zu-
schläge.
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Große Chance mit kleinen Hindernissen:
Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
Medizinische Versorgungszentren, die die Idee der Polikliniken aus DDR-Zeiten aufgreifen, sollen
die Medizinlandschaft von morgen prägen. Das BMGS spricht gar davon, dass MVZ die „Zukunft
der ambulanten Versorgung“ seien. Neben allen wirtschaftlichen Vorzügen bereiten Rechtsform
und Abrechnungsmodalitäten oft Schwierigkeiten und sind ohne Beistand kaum zu bewältigen.

Erfolgreiches MVZ mit Krankenhaus

und Praxen: die Libinus GmbH aus Kiel.


